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Zur breiteren Anwendung der Spitzenergebnisse und zur weiteren wis
senschaftlichen Fundierung der Planungs- und Leitungstätigkeit müssen 
die Staats- und Wirtschaftsorgane technische und ökonomische Kennziffern 
ausarbeiten. Diese Kennziffern sollen vom Weltstand ausgehen*und zur 
ständigen Bewertungsgrundlage für die Effektivität der Planung und 
Durchführung des Reproduktionsprozesses werden.

Die staatliche Leitungstätigkeit ist untrennbar mit der Entfaltung der 
sozialistischen Demokratie verknüpft. Deshalb muß die Zusammenarbeit 
mit den gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere mit den Gewerk
schaften, zielstrebig erweitert werden.

In viel stärkerem Maße haben die leitenden Staats- und Wirtschafts
funktionäre die Grundfragen der Entwicklung der Bereiche mit den Ge
sellschaftlichen Räten bei den VVBs, den Produktionskomitees beziehungs
weise den Ständigen Produktionsberatungen, den Aktivisten, Neuerern, 
den Rationalisatoren, Ingenieuren und Wissenschaftlern und den Mit
gliedern von sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemeinschaften zu be
sprechen.

Wichtige Entscheidungen, besonders über die technische Politik und 
die damit verbundenen sozialen Probleme, sind mit den Generaldirek
toren, erfahrenen Praktikern und Wissenschaftlern zu beraten und vor
zubereiten. Die große Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaft, die in 
der Bewußtheit der arbeitenden Menschen, in ihrem aktiven Mitdenken 
und Handeln für den sozialistischen Staat liegt, wollen und können wir 
stärker nutzen.

Die gesamte staatliche Leitungstätigkeit erfolgt auf der Grundlage der 
Beschlüsse unserer Partei. Wir haben dafür zu sorgen, daß sie einheitlich, 
konsequent und sinnvoll in allen Bereichen und Zweigen durchgeführt 
werden.

Das erfordert, die Beschlüsse der Partei gründlich zu studieren und mit 
den Mitarbeitern seminaristisch durchzuarbeiten. Die leitenden Funktio
näre der Staats- und Wirtschaftsorgane haben den Inhalt der Beschlüsse 
und die sich daraus ergebenden Aufgaben den Werktätigen zu erläutern, 
exakte Instruktionen für ihre Durchführung zu geben und die Realisierung 
zu kontrollieren.
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